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Bericht der Geschäftsprüfungskommission
an den Grossen Rat des Kantons Graubünden
über ihre Tätigkeit im Amtsjahr 2022 / 2023

Sehr geehrter Herr Standespräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Sinne von Art. 25 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Grossen Rats (GGO; 
BR 170.140) erstatten wir Ihnen nachstehend Bericht über die Schwerpunkte 
unserer Tätigkeit im Amtsjahr 2022 / 2023, verbunden mit unseren Anträgen.

1  Organisatorisches

1.1 Zusammensetzung der Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Am 1. September 2022 hat der Grosse Rat für die vierjährige Amtsperiode 
2022 / 2026 die 13 Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission (GPK) gewählt. 
Die Kommission hat sich für das Amtsjahr 2022 / 2023 wie folgt konstituiert:

GPK-Mitglied seit

Präsident: Tino Schneider 2016

Vizepräsident: Rico Kienz 2021

Mitglieder: Gaudenz Bavier 2022
Agnes Brandenburger-Caderas 2008
Sepp Föhn 2018
Tina Gartmann-Albin 2006 bis 2017, 2020
Simon Gredig 2022
Benjamin Hefti 2022
Silvia Hofmann 2018
Michael Pfäffli 2022
Thomas Roffler 2022
Andrea Thür-Suter 2022
Gaby Ulber 2021
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1.2 Bestellung der Ausschüsse

Für das Amtsjahr 2022 / 2023 wurden wiederum vier ordentliche Ausschüsse 
für folgende Prüfungsbereiche gebildet:

Geschäftsleitung Ausschuss
DVS

Ausschuss
DJSG
(inkl. Gerichte und  
Allg. Verwaltung)

Ausschuss
EKUD

Ausschuss
DFG / DIEM

Vorsitz:

T. Schneider S. Gredig G. Bavier R. Kienz B. Hefti

Mitglieder:

G. Bavier A. Brandenburger T. Roffler S. Föhn S. Hofmann
S. Gredig M. Pfäffli G. Ulber T. Gartmann-Albin A. Thür-Suter
B. Hefti
R. Kienz

Die Ausschüsse werden koordiniert durch eine Geschäftsleitung, bestehend 
aus dem GPK-Präsidenten und den Vorsitzenden der vier Ausschüsse.

1.3 Tagungen

Die Gesamtkommission trat insgesamt zu 10 Sitzungen zusammen, was eine 
zeitliche Beanspruchung von rund 13 Tagen (ausserhalb der Sessionen) ergab. 
Die verschiedenen Ausschüsse und die Geschäftsleitung traten ihrerseits zu 
insgesamt 30 Sitzungen zusammen.

1.4 Sekretariat

Das GPK-Sekretariat ist organisatorisch in das Ratssekretariat eingegliedert 
und wird von Herrn Roland Giger geführt. Die Stellvertretung übt der Leiter 
des Ratssekretariats, Herr Patrick Barandun, aus.

Seit April 2021 wird der «Elektronische Geschäftsverkehr im Grossen Rat» 
im Rahmen der in der Verwaltung bereits verwendeten elektronischen Ge-
schäftsverwaltungslösung abgewickelt. Mittlerweile werden auch umfang-
reichere Dokumente zu einem grossen Teil elektronisch bearbeitet und nur 
noch auf Wunsch in Papierform abgegeben.
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2  Aufsichtstätigkeit

2.1 Aufsichtsaufgaben 

Die Aufgaben und die Rechte der GPK sind in Art. 29 ff. des Gesetzes über 
den Grossen Rat (Grossratsgesetz; GRG; BR 170.100) und Art. 22 ff. GGO 
geregelt. Danach hat die GPK die Geschäftsführung der gesamten kantona-
len Verwaltung und der mit kantonalen Aufgaben beauftragten Institutionen 
sowie den gesamten Finanzhaushalt zu überwachen. Zuhanden des Grossen 
Rats hat sie das Budget, den Jahresbericht (kantonale Jahresrechnung) und 
die Berichte sowie Rechnungen verschiedener öffentlich-rechtlicher Institu-
tionen vorzuprüfen.

Im Weiteren entscheidet die GPK gemäss Art. 22 Abs. 3 lit. b GGO sowie 
Art.  36 Abs. 3 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons Grau-
bünden (Finanzhaushaltsgesetz; FHG; BR 710.100) grundsätzlich über Nach-
tragskreditgesuche. Sie orientiert den Grossen Rat in jeder Session über die 
von ihr genehmigten Nachtragskredite.

2.2 Abwicklung der Aufsicht

Für das vergangene Amtsjahr legte die GPK wiederum ein Arbeitsprogramm 
fest. Die Kommission befasste sich mit allgemeinen und besonderen Fragen 
des Finanzhaushalts und der Verwaltungstätigkeit und prüfte vertieft einzelne 
Bereiche. In der Regel traf ein Ausschuss die entsprechenden Vorabklärun-
gen. Von den betroffenen Departementen und Dienststellen verlangte die 
GPK zu spezifischen Fragen Stellungnahmen und Unterlagen ein und führte 
mit den Verantwortlichen des Kantons verschiedene Besprechungen, unter 
vorgängiger Orientierung der entsprechenden Departementsvorstehenden, 
durch. Falls sich im Rahmen der Oberaufsicht Kritikpunkte ergaben, hat die 
GPK die zuständigen Instanzen im persönlichen Gespräch, in einem Schrei-
ben oder mittels Protokollauszug darauf hingewiesen und die Behebung bzw. 
zukünftige Vermeidung der Mängel verlangt.

Vom 14. bis 16. September 2022 fand die traditionelle Informationsreise der 
GPK statt. Zunächst besuchte die GPK im Meiersboden, Gemeinde Churwal-
den, das zu diesem Zeitpunkt gerade in Betrieb genommene neue Erstauf-
nahmezentrum des Amts für Migration und Zivilrecht (AFM) und liess sich da-
bei über diesen Neubau, die Situation im Asylbereich und die Auswirkungen 
des Kriegs in der Ukraine informieren. Hinter dem ebenfalls im Meiersboden 
angesiedelten Zivilschutzausbildungszentrum konnte auf einem Rundgang 
die neu erstellte und seit 2020 betriebene Ausbildungsanlage Zivilschutz 
(«Trümmerpiste») besichtigt werden. Die Ausbildung profitiert in der neuen 
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Infrastruktur nicht nur von modernen und zweckmässigen Übungsobjekten, 
sondern auch von den verschiedenen Möglichkeiten, gewisse Sequenzen 
unter Dach oder in Gebäuden durchführen und einüben zu können, wenn 
das Wetter nicht mitspielt. Nach einer Einführung zum Thema Naturgefahren 
im Sitzungszimmer konnte sich die GPK danach vor Ort im Val Parghera auf 
einem Fussmarsch vom Berg ins Tal ein Bild von der Situation sowie den 
Rückhaltesystemen und dem im Nachgang zum Ereignis von 2013 erstellten 
Schutzbauwerk machen. Weiter besuchte die GPK mit dem Kantonsspital 
Graubünden (KSGR) und den Psychiatrischen Diensten Graubünden (PDGR) 
zwei Institutionen des Gesundheitswesens und liess sich über die getätigten, 
in Ausführung befindlichen und geplanten Neubauten sowie über die Pan-
demiebewältigung orientieren. Bei den Sport- und Eventanlagen der Stadt 
Chur erhielt die GPK Angaben zum Ausbau der Angebote, welcher basierend 
auf einem von den zuständigen politischen Gremien und der Bevölkerung 
genehmigten Masterplan erfolgt und teilweise mit kantonalen Beiträgen 
 (KASAK-Fördergelder) unterstützt wird. Auf einem Rundgang konnten die 
schon erstellten Natur- und Kunstrasenplätze und die neue Trainingseishalle 
in Augenschein genommen und Informationen zum Betrieb und Unterhalt 
dieser Infrastrukturen erhalten werden. Die GPK konnte sich schliesslich an-
lässlich der integrierten Sitzung vom Vorsteher des Departements für Finan-
zen und Gemeinden (DFG), vom DFG-Finanzsekretär und vom Leiter der 
Finanz verwaltung (FIVE) über die Eckwerte des Budgets 2023 (vgl. dazu mehr 
in Ziff. 3.1.1) orientieren lassen.

Anlässlich des jährlichen Austauschs diskutierte die GPK im November 2022 
mit der Gesamtregierung über zwei von der GPK vorgeschlagene Themen. 
Bezüglich kantonsinterne Koordination von Beiträgen aus unterschiedlichen 
«Töpfen» an die gleichen Beitragsempfänger/-innen konnte die GPK zur Kennt-
nis nehmen, dass sich Mehrfachsubventionen über 1 Mio. Franken gemäss 
Auswertung der Regierung anzahlmässig in einem überschaubaren Rahmen 
bewegen. In der Regel gibt es einen Hauptzahlenden, der über 80 % des 
Gesamtbeitrags ausrichtet, und einen oder mehrere Ergänzungszahlende. 
Gemäss Art. 44 Abs. 3 FHG haben Gesuchstellende, die für das gleiche Vor-
haben um verschiedene Beiträge nachsuchen, dies den zuständigen Instan-
zen mitzuteilen. Neben dieser Auskunftspflicht der Gesuchstellenden findet 
gemäss den Ausführungen der Regierung in Fällen, wo sich eine Mehrfach-
subventionierung ergeben könnte, auch ein Austausch unter den kantonalen 
Dienststellen statt. Aus Sicht der Regierung ist gemäss den Auswertungen 
der Kreis der Subventionsämter überschaubar. Dazu komme, dass sich viel-
fach die gleichen möglichen Kombinationen ergeben. Daher bestehe dort, wo 
mögliche Fälle auftreten könnten, eine Sensibilisierung und die Koordination 
und Absprachen zwischen den kantonalen Dienststellen seien eingespielt 
und systematisiert. Der Regierung sind keine Fälle ungewollter Mehrfach-
beiträge oder mangelnder Transparenz bekannt. Anhand eines konkreten 
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Beispiels liess sich die GPK sodann zu Heimfallverzichtsentschädigungen für 
Wasserkraftanlagen informieren. Falls die betroffenen Gemeinwesen auf die 
Ausübung eines Heimfalls verzichten und für die nicht übernommenen Teile 
entschädigt werden, geht die Heimfallverzichtsentschädigung grundsätzlich 
je hälftig an den Kanton und an die konzessionserteilende(n) Gemeinde(n). 
Dieser Prozentsatz kann abweichen, da diese Regelung erst seit 1954 gilt. Bei 
älteren Konzessionen haben die Gemeinden für den Anteil der Konzessions-
dauer vor 1954 Anrecht auf die volle Entschädigung. Auf den Kanton entfallen 
gemäss den erhaltenen Informationen somit immer 50 Prozent oder weniger 
einer Heimfallverzichtsentschädigung. Im Hinblick auf die bevorstehenden 
Heimfälle von Wasserkraftanlagen ist ein Austausch der Gemeinden unterein-
ander und auch mit dem Kanton zu befürworten. Nicht nur beim Kanton, auch 
bei den Gemeinden ist das nötige Rüstzeug zu schaffen, um die kommenden 
Neukonzessionierungen / Heimfälle bearbeiten zu können.

Zu verschiedenen Sachgeschäften lud die GPK einzelne Regierungsmitglie-
der an ihre Sitzungen ein. Die Ausschüsse besuchten gezielt mehrere Dienst-
stellen sowie selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten. Dabei wurden mit 
den Verantwortlichen nebst allgemeinen Fragen jeweils einzelne ausgewählte 
Bereiche vertieft erörtert.

Der GPK stehen eine Vielzahl von Instrumenten und weitreichende Informa-
tionsrechte zu, und sie kann grundsätzlich in sämtliche kantonalen Unter-
lagen Einsicht nehmen und die Verantwortlichen befragen. So kann sie sich 
einen umfassenden Eindruck über die Verwaltungstätigkeit verschaffen und 
diese würdigen. Einen guten Überblick über die Verwaltungstätigkeit und das 
Finanzgebaren ermöglichen die Spezialberichte, die Regierungsbeschlüsse, 
das Budget und die kantonale Jahresrechnung sowie die Gesuche zur Ge-
währung von Nachtragskrediten. Besonders wertvoll sind die von der Finanz-
kontrolle regelmässig vorgelegten Prüfungsberichte und die dazugehörige 
Korrespondenz. Die Ausschüsse behandeln die ihnen zugeteilten Berichte vor 
und orientieren die Gesamtkommission über besondere Erkenntnisse. Die bis 
zur Drucklegung dieses Berichts im Amtsjahr 2022 / 2023 behandelten oder 
zur Kenntnis genommenen Berichte sind in Ziff. 3.2 aufgeführt. Die Finanz-
kontrolle erteilt der GPK alle gewünschten Auskünfte im Zusammenhang mit 
ihrer parlamentarischen Oberaufsichtsaufgabe und kann Sonderaufträge der 
GPK ausführen.

Angesichts der Fülle der staatlichen Aktivitäten ist die GPK gezwungen, sich 
neben den Pflichtaufgaben auf die Prüfung einiger Schwerpunkte zu beschrän-
ken. Der vorliegende Bericht orientiert über die wichtigsten behandelten Ge-
schäfte. Die GPK ist gemäss Art. 12 GRG in Bezug auf alle Wahrnehmungen, 
welche sie in Ausübung ihrer Funktion gemacht hat, zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. Sie kann daher im Rahmen des Tätigkeits berichts nur summarisch 
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über die behandelten Geschäfte informieren. Gemäss Art.  9 Abs.  2 des Geset-
zes über das Öffentlichkeitsprinzip (Öffentlichkeitsgesetz; BR  171.000) besteht 
kein Recht auf Zugang zu Sitzungsprotokollen und -unterlagen von parlamen-
tarischen Kontroll-, Aufsichts- und Untersuchungskommissionen.

3  Jährlich wiederkehrende Aufsichtsbereiche

3.1 Finanzhaushalt 

3.1.1 Budget 2023

Im Sinne von Art. 22 Abs. 3 lit. b GGO hat die GPK-Gesamtkommission das 
Budget für das Jahr 2023 im November 2022 sehr intensiv geprüft. Bereits an 
einer Sitzung anlässlich der Informationsreise (vgl. Ziff. 2.2) hatten der Vorste-
her des DFG, der DFG-Finanzsekretär und der FIVE-Leiter dessen Eckpunkte 
in einem Einführungsreferat vorgestellt. Ihre Schlussfolgerungen und Anträge 
hat die GPK in ihrem Bericht vom 15. November 2022 zuhanden des Grossen 
Rats zusammengefasst, auf den an dieser Stelle verwiesen wird.

Das Budget 2023 weist als Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung einen Auf-
wandüberschuss von 10.4 Mio. Franken aus. Es enthält wie in den Vorjahren 
eine vom DFG geschätzte  pauschale Korrektur der Personalkredite von 5 Mio. 
Franken und der Arbeitgeberbeiträge von 2  Mio. Franken (Rechnungsrub-
rik 5121). Ebenfalls wie im Vorjahr enthält das Budget 2023 weitere gezielte 
«Puffer positionen» für erwartete Nichtausschöpfungen (drei pauschale Korrek-
turen, davon 20  Mio. Franken zu Gunsten Erfolgsrechnung und 10 Mio. Franken 
zu Gunsten Investitionsrechnung). Die GPK befürwortet Massnahmen, welche 
die Budgetqualität erhöhen. Wie schon früher dargelegt, sind dabei solche 
zu bevorzugen, welche in den einzelnen Rechnungsrubriken wirken, so dass 
pauschale Korrekturen möglichst tief bleiben oder sogar vermieden werden 
können. Der Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 4.8 % oder 
128.9 Mio. Franken stark an. Fast die Hälfte davon steht mit 62.8 Mio. Franken 
im Zusammenhang mit den Massnahmen aufgrund des Kriegs in der Ukraine. 
Diese führen aber auch zu einem Mehrertrag von 49.8 Mio. Franken aufgrund 
der erwarteten Beteiligung des Bunds an den entstehenden Kosten. Was den 
Fiskalertrag angeht, sieht die Regierung in einem als optimistisch bezeichneten 
Szenario einen Mehrertrag von 64.9 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahres-
budget vor. Im budgetierten Ertrag 2023 ist zudem ein vierfacher Anteil am Ge-
winn der Schweizerischen Nationalbank (SNB) von 61.6 Mio. Franken (Budget 
2022 sechsfacher Anteil 92.7 Mio. Franken) veranschlagt. Anfangs 2023 ergab 
sich der zum Zeitpunkt der Budgetverabschiedung zu befürchtende Ausfall 
dieser Ertragsposition. Gemäss den Angaben der Regierung in der Botschaft 
zur Jahresrechnung 2022 ist für 2023 trotz der fehlenden Gewinnausschüttung 

8



der SNB sogar mit einem positiven operativen Ergebnis zu rechnen, insbe-
sondere weil die kantonseigenen Steuererträge das hohe Vorjahresniveau er-
reichen sollten. Allerdings zeigen die Szenarien, dass in der Zeit von 2024 bis 
2026 grosse Unsicherheiten bestehen, die zu grossen möglichen Schwankun-
gen führen. So öffnet sich ein grosser Fächer möglicher Entwicklungen. Wie 
schon bei früherer Gelegenheit dargelegt, ist der Erhalt von ausreichenden 
Gestaltungsspielräumen von Bedeutung, um auf die jeweilige Entwicklung 
reagieren zu können.

Neben dem Budget 2023 wurden auf der Grundlage von «Kurzbotschaften» 
innerhalb der Budgetbotschaft drei neue Verpflichtungskredite genehmigt. 
Die neuen Verpflichtungskredite betreffen einen Investitionsbeitrag an den 
Neubau der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der PDGR (Objektkredit 
von brutto 9.8 Mio. Franken), den Neubau der Prüfhalle für das Strassenver-
kehrsamt in Roveredo (Objektkredit von brutto 2.7  Mio.  Franken) und den 
Übertrag der Liegenschaft «Zeughaus Rodels» in Cazis vom Finanz- ins Ver-
waltungsvermögen (Objektkredit von brutto 1.1 Mio. Franken).

3.1.2 Jahresrechnung 2022

Die Überprüfung der kantonalen Jahresrechnung im Sinne von Art. 22 Abs. 3 
lit. b GGO bildet ebenfalls einen wichtigen Bestandteil der Finanzaufsichts-
aufgabe der GPK. Die Finanzkontrolle hat einen separaten Bericht über die 
Prüfung der kantonalen Jahresrechnung 2022 verfasst. Diesem konnte die 
GPK entnehmen, dass sich keine wesentlichen Feststellungen ergeben 
haben, dass die Jahresrechnung 2022 den Vorschriften des Finanzhaus-
haltsrechts entspricht und dass die Finanzkontrolle in ihrem auch in der 
Rechnungsbotschaft abgedruckten Revisionsbericht ein uneingeschränktes 
Prüfungsurteil abgeben kann.

Die Gesamtkommission liess sich durch den Vorsteher des DFG, den DFG-
Finanzsekretär und den FIVE-Leiter a.i. über die Ergebnisse der Jahresrech-
nung 2022 orientieren. Die GPK-Ausschüsse unterzogen die Jahresrechnung 
2022 einer departementsspezifischen Vorprüfung, wobei sie in verschiedene 
Details Einsicht nahmen.

Zum Rechnungsergebnis im Einzelnen wird auf den Bericht der Regierung zur 
kantonalen Jahresrechnung, die publizierte Jahresrechnung und die Referate 
des GPK-Präsidenten und des Vorstehers des DFG während der Junisession 
2023 verwiesen. Nachfolgend werden deshalb ergänzend nur einige wenige 
Eckpunkte und Hinweise zur kantonalen Jahresrechnung dargelegt.
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Das operative Ergebnis (1. Stufe), d. h. ohne Berücksichtigung des ausser-
ordentlichen Aufwands und Ertrags, beträgt – 215.9 Mio. Franken (Ertrags-
überschuss). Erneut ist damit das operative Ergebnis positiv ausgefallen. Das 
ausserordentliche Ergebnis (2. Stufe) zeigt einen Aufwandüberschuss von 
10.3  Mio. Franken. Dies ist insbesondere auf die vom Grossen Rat beschlos-
sene Aufstockung der Reserve für den Bau des Fachhochschulzentrums 
Chur um 60 Mio. Franken zurückzuführen. Diese Belastung kann durch die 
um (netto) 41.4 Mio. Franken höhere Bewertung der im politischen Interesse 
gehaltenen Aktienbeteiligungen und die Reserveentnahmen von 8.3  Mio. 
Franken nicht ganz kompensiert werden. Die Jahresrechnung 2022 schliesst 
in der Erfolgsrechnung mit einem Gesamtergebnis (3. Stufe) von – 205.6  Mio. 
Franken (Ertragsüberschuss) ab. Ohne die erwähnte Reservenaufstockung 
wäre dieses noch um 60 Mio. Franken besser ausgefallen. Die Finanzierung 
des Baus des Fachhochschulzentrums Chur wird aufgrund der gebildeten 
Reserven kommende Jahresrechnungen nicht belasten. Es fragt sich aus 
Sicht der GPK, ob es künftig nicht anzustreben wäre, unter HRM2 auf die 
Bildung von Vorfinanzierungen / Reserven grundsätzlich zu verzichten.

Die budgetierten Bruttoinvestitionen (inkl. Nachtragskredite) von 420.4  Mio. 
Franken wurden mit Investitionsausgaben von 338.4 Mio. Franken um 82.0  Mio. 
Franken unterschritten. Die Investitionseinnahmen erreichten etwa den budge-
tierten Wert. Daraus resultieren aus der Investitionsrechnung deutlich unter 
dem Budget, aber über dem Vorjahr, liegende Nettoinvestitionen von 196.4  Mio. 
Franken. Dies führte in der Erfolgsrechnung auch zu einem tieferen Abschrei-
bungsaufwand.

Die Spezialfinanzierung Strassen schliesst mit einem ausgeglichenen Ergeb-
nis ab, womit das kumulierte Guthaben der Spezialfinanzierung Strassen per 
Ende 2022 weiterhin die maximal zulässigen 100 Mio. Franken beträgt. Dies 
wurde dadurch erreicht, dass auf die budgetierte Zuweisung aus allgemeinen 
Staatsmitteln von 20.8 Mio. Franken verzichtet und eine Übertragung von 
1.4 Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung Strassen in den allgemeinen 
Finanzbereich vorgenommen wurde.

Der Kantonshaushalt 2022 erfuhr durch die Covid-19 Pandemie und die 
Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine erfass- und abschätzbare Mehr-
belastungen von brutto 35.6 Mio. Franken. Insgesamt ergibt sich durch die 
beiden Ereignisse nach Abzug der Bundesanteile eine Mehrbelastung von 
netto 8.7 Mio. Franken (veranschlagt 61.1 Mio. Franken), welche deutlich 
unter den Erwartungen bei der Einholung der erforderlichen Nachtragskredite 
liegt (vgl. auch Ziff. 3.1.3.1). Im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie 
waren für 2022 insbesondere die Härtefallmassnahmen und die kantonale 
Impf- und Teststrategie weniger kostenintensiv als gedacht. Zusätzlich waren 
Rückerstattungen zuviel geleisteter Beiträge zu verzeichnen. Für die Unter-
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bringung und Betreuung der Schutzsuchenden aus der Ukraine hat der Bund 
anteilmässig mehr Kosten übernommen als geplant (vgl. auch Ziff. 4.1). Die 
Botschaft der Regierung zur Jahresrechnung 2022 enthält in Kapitel 2.3.1 
und 2.3.2 Ausführungen zu den abschätzbaren Auswirkungen der Covid-19 
Pandemie und des Ukraine-Kriegs auf den Kantonshaushalt.

Der unter Budget liegende Personalaufwand beinhaltet im Jahr 2022 auch die 
höheren Arbeitgeberbeiträge aufgrund von höheren Sparbeiträgen infolge der 
vom Grossen Rat beschlossenen Teilrevision des Gesetzes über die Pensions-
kasse Graubünden sowie die Mehrkosten im Zusammenhang mit der Covid-
19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg. Der Sachaufwand liegt trotz der beiden 
Sonderereignisse ebenfalls unter dem ursprünglichen Budget (ohne Nach-
tragskredite). Ein grosser Minderaufwand ergibt sich wiederum bei den Ab-
schreibungen oder bei der Einlage allgemeiner Mittel in die Strassenrechnung 
(keine, stattdessen Übertrag aus der Strassenrechnung von 1.4  Mio. Franken). 
Der Finanzaufwand enthält die Auswirkungen des schlechten Anlagejahrs auf 
die eigenen Finanzanlagen (Kursverluste von 20.4  Mio. Franken). Der Transfer-
aufwand, der 2021 stark von den Härtefall- und Unterstützungsmassnahmen 
betroffen war, ging 2022 zurück. Insgesamt blieb die Jahresrechnung zwar 
unter dem Budget inkl. Nachtragskredite, liegt aber wiederum deutlich über 
dem Wert des Vorjahrs. Auf eine separate Darstellung der Beiträge an die 
Spitäler und Kliniken hat die Regierung in der Botschaft zur Jahresrechnung 
verzichtet.

Der Fiskalertrag beträgt in der Jahresrechnung 2022 insgesamt 910.5 Mio. 
Franken (Budget: 814.3 Mio. Franken / Vorjahr: 819.2 Mio. Franken). Die Er-
gebnisse der einzelnen Steuerarten sind in der Botschaft der Regierung zur 
Jahresrechnung 2022 in der Tabelle im Kapitel 6.8 ersichtlich. Stark über den 
Erwartungen liegt neben den Steuern der natürlichen Personen der Ertrag 
aus Grundstückgewinnsteuern. Letzteres dürfte aber wahrscheinlich kein 
dauerhafter Zustand sein. Bei den Regalien und Konzessionen resultiert ein 
tieferer Ertrag als budgetiert, weil infolge der insgesamt unterdurchschnitt-
lichen Produktion der Wasserkraftwerke im regenarmen Jahr 2022 die perio-
dengerecht verbuchten Wasserzinsen geringer ausfielen.

Per Ende 2022 beträgt das Eigenkapital rund 3097 Mio. Franken. Davon ist, 
wie in den letzten Jahren dargelegt und dem Grossen Rat hinlänglich bekannt, 
ein hoher Anteil zur Erfüllung der Kantonsaufgaben gebunden. Aufgrund 
der seit dem Jahr 2015 nicht mehr erfolgenden Abgrenzung des Steuer-
ertrags bestehen neben dem ausgewiesenen Eigenkapital nicht bilanzierte 
Guthaben in der Höhe eines Jahressteuerertrags. Dies ist in der im Anhang 
auf  Seite  408 der Botschaft zur Jahresrechnung 2022 enthaltenen Darstel-
lung des erweiterten Eigenkapitals ersichtlich, welches nun rund 5646 Mio. 
Franken beträgt. Auf Seite 381 und 382 der Botschaft zur Jahresrechnung 
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2022 sind Abweichungen von den HRM2-Fachempfehlungen aufgeführt. 
Seit der Jahresrechnung 2016 führt die Regierung in ihrem Bericht an den 
Grossen Rat ihre Herleitung des finanzpolitisch relevanten Eigenkapitals auf 
(vgl. Kapitel 3 in der Botschaft zur Jahresrechnung 2022). Die Regierung hat 
die dabei verwendeten Grössen «frei verfügbares Eigenkapital» und «zweck-
gebundenes Eigenkapital» in Art. 2b der Finanzhaushaltsverordnung (FHV; 
BR  710.110) definiert und erläutert. Es handelt sich nicht um einen Bestandteil 
der Rechnungslegung, sondern um eine finanzpolitische Betrachtungsweise.

Mit der Jahresrechnung 2022 werden alle acht finanzpolitischen Richtwerte 
2021 – 2024 von der Regierung als eingehalten beurteilt. Zu beachten ist, dass 
die vom Richtwert Nr. 2 betreffend die Nettoinvestitionen ausgenommenen 
Positionen 62.9 Mio. Franken betragen. Der Richtwert Nr. 3 betreffend Staats-
quote wird mit der Jahresrechnung 2022 wieder eingehalten. Die Gesamtaus-
gaben reduzieren sich durch den Wegfall coronabedingter Mehrbelastungen 
und das Bündner BIP erhöht sich, zum Teil auch teuerungsbedingt. Je nach 
Höhe des vom Bundesamt für Statistik (BFS) ermittelten Bündner BIP kann 
die tatsächliche Staatsquote rückwirkend von der in der vorliegenden Jahres-
rechnung enthaltenen abweichen (vgl. Hinweis der Regierung auf Seite 76 und 
426 der Botschaft zur Jahresrechnung 2022).

Mit der Jahresrechnung 2022 unterbreitet die Regierung dem Grossen Rat 
ab Seite 102 der Botschaft auch eine «Kurzbotschaft» für einen neuen Ver-
pflichtungskredit für die Instandsetzung des Milchvieh- und Aufzuchtstalls 
Waldau / Tignez. Der Gutsbetrieb Realta, welcher durch die Justizvollzugs-
anstalt Realta betrieben wird, bietet Arbeitsplätze für die eingewiesenen 
Personen. Die Stallungen Waldau / Tignez wurden im Jahre 1967 erstellt. Der 
bestehende Milchvieh- und Aufzuchtstall befindet sich im Nord- und West-
flügel des hufeisenförmig ausgebildeten Grossviehstalls. Dieser Teil des Stalls 
soll mit Investitionen von 8.5 Mio. Franken saniert werden, um ein Gebäude 
zu realisieren, das hohen funktionalen, gestalterischen, wirtschaftlichen und 
nachhaltigen Ansprüchen genügt. Das Bundesamt für Justiz unterstützt das 
Bauprojekt, gestützt auf das Bundesgesetz für die Leistungen des Bundes für 
den Straf- und Massnahmenvollzug (SR 341), mit einem namhaften Baubeitrag. 
Die Höhe des Baubeitrags beläuft sich gemäss den Angaben in der Botschaft 
voraussichtlich auf rund 2 Mio. Franken und wird nach Genehmigung der Kurz-
botschaft und Vorliegen des Bauprojekts definitiv durch den Bund festgelegt. 
Deshalb wird der Verpflichtungskredit brutto beantragt. Die GPK beantragt 
dem Grossen Rat, den neuen Verpflichtungskredit zu genehmigen (vgl. Ziff. 6).
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3.1.3 Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2022

3.1.3.1 Bewilligte Nachtragskredite (inkl. Kompensationen)

Gemäss Art. 36 Abs. 3 FHG entscheidet die GPK grundsätzlich über Nach-
tragskreditgesuche. Sie orientiert den Grossen Rat in jeder Session über die 
von ihr genehmigten Nachtragskredite.

Zu verschiedenen Nachtragskreditgesuchen forderte die GPK zusätzliche 
Unterlagen ein und lud bei Bedarf die Verantwortlichen zu einer Besprechung 
ein.

Wie schon in den beiden vorausgehenden Amtsjahren war die Covid-19 Pan-
demie ein Auslöser für mehrere Nachtragskredite zum Budget 2022 (7 Stück). 
Dazu kamen zusätzlich mehrere Nachtragskredite zum Budget 2022 im Zu-
sammenhang mit den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine (6 Stück) (vgl. 
auch Ziff. 4.1). Die restlichen Nachtragskredite fielen gering aus.

Wie die folgenden Tabellen «Nachtragskredite 2022» und «Kompensationen 
2022» zeigen, hat die GPK 13 Nachtragskredite (Vorjahr: 16) in der Höhe von 
80.1  Mio. Franken (Vorjahr: 251.0 Mio. Franken) und 4 summengleiche Kom-
pensationen (Vorjahr: 4) in der Höhe von 25.0 Mio. Franken (Vorjahr: 10.0  Mio. 
Franken) zum Budget 2022 genehmigt. Es gab einen Fall, wo nicht die ge-
samte Summe des Nachtragskredits kompensierbar war. Dieser wird bei den 
Angaben zur Anzahl in beiden Kategorien eingerechnet.

In Kapitel 8.2 des Berichts der Regierung an den Grossen Rat zur Jahres-
rechnung 2022 finden sich weitere Angaben zu den Nachtragskreditpositio-
nen des Jahrs 2022. Daraus geht hervor, dass die genehmigten Nachtrags-
kredite mit einem Volumen von 105.1 Mio. Franken lediglich zu knapp 20 % 
beansprucht werden mussten. Dies ist auf die schwierige Vorhersehbarkeit 
des tatsächlichen Bedarfs in Sachen Covid-19 Pandemie und Ukraine-Krieg 
zurückzuführen. Wie sich zeigte, fiel bei manchen Massnahmen auch die 
Kostenbeteiligung des Bundes höher aus, als zum Zeitpunkt des Nachtrags-
kreditgesuchs vorhersehbar.

3.1.3.2  Kreditmehrbeanspruchung ohne Nachtragskreditpflicht und Kredit-
überschreitungen zur Entlastung

In Art. 20 Abs. 3 und Art. 21 sowie Art. 39 Abs. 2 FHG sind jene Fälle aufge-
führt, bei denen kein Nachtragskredit eingeholt werden muss und Kreditüber-
schreitungen zulässig sind. Die folgende Tabelle «Zusammenfassung Kredit-
überschreitungen im Jahr 2022» des DFG weist insgesamt mit 132.8  Mio. 
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Franken einen höheren Wert als im Vorjahr aus. Ohne den ausserordentlichen 
Aufwand resultiert ein gegenüber dem Vorjahr höherer Wert für den operati-
ven Bereich von insgesamt 53.1 Mio. Franken. Die von der Regierung, den De-
partementen und den Dienststellen bewilligten sogenannten Toleranzkredite 
fallen mit einer Höhe von rund 0.7 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr (2.6  Mio. 
Franken) aus. In Kapitel 8.3 des Berichts der Regierung an den Grossen Rat 
zur Jahresrechnung 2022 finden sich weitere Angaben zu den nachtragskre-
ditbefreiten Kreditüberschreitungen des Jahrs 2022.

Werden kreditpflichtige Ausgaben ohne vorgängig bewilligten Kredit getätigt, 
sind diese dem Grossen Rat zusammen mit der Jahresrechnung zur Entlas-
tung zu unterbreiten. Für das Rechnungsjahr 2022 sind zwei Entlastungsge-
suche über 89 927 Franken zu stellen. Diese sind in Kapitel 8.4 des Berichts 
der Regierung an den Grossen Rat ersichtlich.

Die GPK beantragt, für die genannten Kreditüberschreitungen die Ent-
lastung zu erteilen (vgl. Ziff. 6).
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3.2  Behandlung und Kenntnisnahme der Berichte  
der Finanzkontrolle

Seit ihrem letzten Bericht an den Grossen Rat hat die GPK bis zur Druckle-
gung dieses Berichts die folgenden 30 Berichte der Finanzkontrolle bzw. via 
die Finanzkontrolle oder die selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten 
erhaltenen Berichte in den Ausschüssen behandelt und in der Gesamtkom-
mission zur Kenntnis genommen (Auflistung in der Reihenfolge der Behand-
lung):
– Kantonspolizei – Bericht über die Prüfung des Verpflichtungskredits «Up-

date polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem ABI / INPOS auf myABI»
– Steuerverwaltung – Prüfung der Datenqualität der Datenlieferungen der 

kantonalen Steuerverwaltung für den NFA
– Tiefbauamt – Testat zum Jahresabschluss und Prüfbericht Betriebsrepor-

ting 2021 GE V
– Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit – Bericht über die Dienststellenprü-

fung
– Allgemeiner Finanzaufwand – Bericht über die Prüfung des Bereichs Treso-

rerie – ZLV Nr. 3 / 2021
– Tiefbauamt SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen – Bericht über das 

Verbindungsstrassen-Korrektionsprojekt Anschluss Munt – Lunschania
– Tiefbauamt – Bericht über die Prüfung der als Nationalstrasse N29 an den 

Bund übergegangenen Kantonsstrassen
– Kantonspolizei – Bericht über die Prüfung des Verpflichtungskredites 

«Mobile Computing»
– Personalamt – Bericht über die Prüfung der Lohngleichheitsanalyse
– Steuerverwaltung – Bericht über die Prüfung in der Abteilung Spezialsteu-

ern
– Bericht über die schwerpunktmässige Plausibilisierung des Budgets 2023
– Grosser Rat – Verpflichtungskredit «PUK, Submissionsabreden im Unter-

engadin» 
– Departementssekretariat Volkswirtschaft und Soziales – Bericht über die 

Prüfung des Verpflichtungskredits «Beiträge gemäss Covid-19-Härtefall-
verordnung»

– Finanzverwaltung – Dienststellenprüfung
– Hochbauamt – Bericht über die Prüfung der Bauabrechnung der Instand-

setzung Schulgebäude Plantahof
– Amt für Justizvollzug – Bericht über die Dienststellenprüfung
– Kantonspolizei – World Economic Forum (WEF) – Bericht über Prüfungs-

handlungen zur Zusatzkostenabrechnung der Kantonspolizei Graubünden 
2022

– Amt für Migration und Zivilrecht – Bericht über die Dienststellenprüfung
– Hochbauamt – Bericht über die Prüfung der Bauabrechnung der Erneue-

rung Konvikt der Bündner Kantonsschule, Chur
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– Amt für Informatik – Dienststellenprüfung 
– Hochbauamt – Bericht über die Prüfung der Bauabrechnung der Instand-

setzung Verwaltungsgebäude Rohanstrasse 5, Chur
– Strassenverkehrsamt – Dienststellenprüfung
– Amt für Kultur – Bericht über die Prüfung des Verpflichtungskredits «Res-

taurierung der Klosterkirche St. Martin in Disentis / Mustér»
– Hochbauamt – Bericht über die Prüfung der Bauabrechnung der Instand-

setzung Verwaltungsgebäude Grabenstrasse 8, Chur
– Steuerverwaltung – Bericht über die Prüfung in der Abteilung Rechnungs-

wesen
– Tiefbauamt – Prüfung von Preisvergleichen und Ermittlung Stand Preis-

monitoring (ZLV Nr. 3 / 2022)
– Grosser Rat – Sonderprüfung Kommunikationskosten Corona, Ukraine 

und OLMA
– Pädagogische Hochschule Graubünden – Bericht und Managementletter 

zur Prüfung der Jahresrechnung 2022
– Fachhochschule Graubünden – Bericht und umfassender Bericht zur Prü-

fung der Jahresrechnung 2022
– Bericht über die Prüfung der kantonalen Jahresrechnung 2022

Die folgenden 2 Berichte der Finanzkontrolle bzw. via die Finanzkontrolle er-
haltenen Berichte wurden für die Mitglieder der GPK im Sekretariat der GPK 
zur Einsicht aufgelegt:
– Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz – Revision Einsatzprogramme 

Arbeitsmarktliche Massnahmen 2021
– Steuerverwaltung – Prüfung Direkte Bundessteuer nach Art.  104a DBG 

(finanzielle Oberaufsicht) per 31.12.2021

Im Weiteren erstellt die Finanzkontrolle zuhanden der Regierung und der GPK 
jährlich den internen Tätigkeitsbericht im Sinne von Art.  17 Abs.  1 des Ge-
setzes über die Finanzaufsicht (GFA; BR 710.300), welcher die Einzelberichte 
nach den Grundsätzen der Wesentlichkeit zusammenfasst und in welchem 
auch die Ergebnisse der weiteren Aufsichtstätigkeit dargestellt sind. Mindes-
tens einmal pro Legislatur wird durch die Finanzkontrolle auch ein externer 
Tätigkeitsbericht gemäss Art. 17 Abs. 2 GFA publiziert, welcher dem Grossen 
Rat unterbreitet wird. Ein solcher ist letztmals in der Junisession 2022 vom 
Grossen Rat zur Kenntnis genommen worden. Die nächste externe Bericht-
erstattung gemäss Art.  17 Abs. 2 GFA wird von der Finanzkontrolle im Jahr 
2026 vorgesehen.
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3.3 Öffentliche Unternehmungen

3.3.1 Rhätische Bahn (RhB)

In gegenseitiger Absprache findet pro Jahr noch ein Treffen (bisher zwei) 
zwischen RhB und GPK statt. Die GPK wird nach der Drucklegung dieses 
Berichts den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2022 der RhB zuhan-
den des Grossen Rats vorprüfen und sich am 1. Juni 2023 von der RhB über 
den Abschluss 2022 und weitere aktuelle Themen informieren lassen. Der 
Geschäftsbericht informiert ausführlich über die Rahmenbedingungen sowie 
die Aufwand- und Ertragsentwicklung. Im Rahmen ihrer Oberaufsichtstätig-
keit stützt sich die GPK jeweils auf die im Geschäftsbericht vorhandenen An-
gaben, ohne über einen Einblick in interne Zahlen der RhB zu verfügen, und 
nimmt dabei von der Jahresrechnung und vom Geschäftsbericht Kenntnis.

Die GPK beantragt dem Grossen Rat, vom Geschäftsbericht und von 
der Jahresrechnung 2022 der Rhätischen Bahn Kenntnis zu nehmen 
(vgl. Ziff. 6).

3.3.2 Graubündner Kantonalbank (GKB)

Die GPK hat den Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht und die Jahres-
rechnung 2022 der GKB beraten und ist am GKB-Hauptsitz mit einer GKB-
Delegation zusammengetroffen. Der Bankpräsident und der Vorsitzende 
der Geschäftsleitung haben dabei über den Geschäftsgang berichtet und 
gemeinsam sind verschiedene aufsichtsrelevante Fragestellungen erörtert 
worden. Wie in den vergangenen Jahren ist die GPK mit dem Verlauf dieses 
Informationsbesuchs zufrieden.

Dem Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 kann entnommen werden, 
dass die Jahresrechnung 2022 mit 207.5 Mio. Franken erneut einen rekord-
hohen Konzerngewinn ausweist (Vorjahr 202.9 Mio. Franken). Der Kanton (In-
haber des Dotationskapitals und von Partizipationsscheinen) und die Partizi-
panten erhalten für 2022 eine Dividende von 42.50 Franken pro 100  Franken 
Nominalwert bzw. Partizipationsschein (Vorjahr 42.50 Franken). Der Kanton 
Graubünden erhält zu Gunsten seiner Jahresrechnung 2023 inklusive Ab-
geltung der Staatsgarantie einen Betrag von insgesamt 92.8 Mio. Franken 
(Vorjahr 92.6 Mio. Franken).

Die GPK beantragt dem Grossen Rat, vom Geschäfts- und Nachhaltig-
keitsbericht und von der Jahresrechnung 2022 der Graubündner Kanto-
nalbank Kenntnis zu nehmen (vgl. Ziff. 6).
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3.3.3 Übrige öffentliche Unternehmungen

Gemäss Art. 22 Abs. 3 lit. c GGO prüft die GPK im Rahmen der Oberauf-
sicht auch die Geschäftsberichte und Jahresrechnungen von selbständigen 
öffentlich-rechtlichen Anstalten und von anderen Institutionen, an welche der 
Kanton erhebliche Beiträge leistet.

Die GPK hat neben den beiden unter Ziff. 3.3.1 und 3.3.2 erwähnten Ge-
schäfts- und Jahresberichten (RhB, GKB) im Sinne der Oberaufsicht auch die 
Jahresberichte und Jahresrechnungen 2022 der Gebäudeversicherung Grau-
bünden (GVG) und der Kantonalen Elementarschadenkasse (ESK), den Jah-
resbericht und die Jahresrechnung 2021/2022 der Grischelectra AG sowie die 
Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2022 der Psychiatrischen Dienste 
Graubünden (PDGR), des Bildungszentrums Gesundheit und Soziales (BGS), 
der Fachhochschule Graubünden (FHGR), der Pädagogischen Hochschule 
Graubünden (PHGR), der Pensionskasse Graubünden (PKGR) und der Sozial-
versicherungsanstalt des Kantons Graubünden (SVA Graubünden) beraten.

Dabei hat sie bis zur Drucklegung dieses Berichts keine Feststellungen ge-
macht, über welche sie den Grossen Rat schriftlich informieren möchte.

Die GPK beantragt dem Grossen Rat, von diesen Berichten Kenntnis zu 
nehmen (vgl. Ziff. 6).

3.4 Eingaben und Beschwerden 

Im vergangenen Amtsjahr wurden keine Aufsichtsbeschwerden im Sinne 
von Art. 56 GRG eingereicht. Hingegen erhält die GPK von Zeit zu Zeit von 
Privatpersonen und Organisationen verschiedene Eingaben und Hinweise, 
welche sie bei ihrer Aufsichtstätigkeit im Rahmen ihrer Zuständigkeiten mit-
berücksichtigt.

3.5 Umsetzungsstand der vom Grossen Rat erteilten Aufträge 

Gestützt auf Art. 69 GGO hat die Regierung der GPK eine Liste der nicht 
erledigten und von ihr zur Abschreibung empfohlenen Aufträge unterbreitet. 
Die verschiedenen GPK-Ausschüsse und die GPK-Geschäftsleitung haben 
die im Anhang abgedruckte Liste der Regierung, gestützt auf die Gross-
ratsprotokolle, departementsspezifisch vorgeprüft. Sie enthält bei den nicht 
erledigten Aufträgen, deren Überweisung per Stichtag mehr als zwei Jahre 
zurückliegt, Informationen zum aktuellen Stand und Angaben zur vorgesehe-
nen Erledigung (Stand 31. Dezember 2022). Diese erhöhen die Aussagekraft 
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der Liste für die GPK und den Grossen Rat. Die GPK dankt der Regierung, der 
Standeskanzlei und den Departementen für diese zusätzlichen Informationen 
pro betroffenen Auftrag. Zusätzlich liegt diesem Bericht im Anhang auch eine 
Liste der vom Grossen Rat im Jahr 2022 abgeschriebenen Aufträge bei (inkl. 
jene, die aufgrund des letztjährigen GPK-Berichts abgeschrieben wurden).

Aufgrund ihrer Abklärungen gelangt die GPK zum Schluss:
– dass bei den nicht erledigten Aufträgen sachliche Gründe für die aus-

stehende Erledigung bestehen, weshalb sie beantragt, davon Kenntnis zu 
nehmen (vgl. Anhang Ziff. 1 und 2);

– dass die von der Regierung zur Abschreibung empfohlenen Aufträge er-
füllt sind, weshalb sie abgeschrieben werden können (vgl. Anhang Ziff. 3).

Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit bekommt die GPK immer wieder mit, wel-
chen Aufwand die Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse auslöst. Die GPK 
möchte den Grossen Rat angesichts der in der letzten Zeit nach ihrer Ein-
schätzung gestiegenen Anzahl Anfragen und Aufträge auf die dadurch aus-
gelöste Belastung der Verwaltungs-Ressourcen aufmerksam machen und 
dazu aufrufen, sich vor der Einreichung Gedanken zu machen, ob nicht ein 
anderer Weg möglich wäre, um die gewünschten Informationen zu erhalten.

4  Schwerpunktsthemen Amtsjahr 2022 / 2023

4.1 Covid-19 Pandemie und Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine

Die Covid-19 Pandemie, welche im Amtsjahr 2019 / 2020 begann, hat im Amts-
jahr 2022 / 2023 immer weniger Auswirkungen gezeigt. Zum Rechnungsjahr 
2022 behandelte die GPK dazu noch die letzten Nachtragskreditgesuche der 
Regierung. Diese wurden aber glücklicherweise nur noch in geringem Aus-
mass benötigt. Als neue Herausforderung waren ab dem Frühjahr 2022 die 
Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zu bewältigen. Die GPK genehmigte 
dazu für das Budget 2022 noch im vorherigen Amtsjahr 2021/2022 Nach-
tragskredite im Umfang von 102.8 Mio. Davon entfielen auf Corona 66.6  Mio. 
Franken (7 Nachtragskredite) und auf die Ukraine 36.2 Mio. Franken (6  Nach-
tragskredite) (vgl. auch Ziff. 3.1.3.1). Angaben zu den Auswirkungen der Co-
vid-19 Pandemie und des Kriegs in der Ukraine auf die Jahresrechnung 2022 
finden sich u.a. auch im Bericht der Regierung zur Jahresrechnung 2022 in 
den Kapiteln 2.3.1, 2.3.2 und 8.2. Aufgrund der Covid-19 Pandemie erfährt die 
Jahresrechnung 2022 eine Mehrbelastung (Nachtragskredite, weitere Ausga-
ben) von gesamthaft 20.2 Mio. Franken. Dieser stehen Beiträge des Bundes 
von 11.3  Mio. Franken gegenüber. Damit ergibt sich die bereits in Ziff. 3.1.2 
erwähnte Nettobelastung für den Kanton von 8.9 Mio. Franken Mehraufwand. 
Die definitive Abrechnung gewisser bereits zu Lasten der Nachtragskredite 
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früherer Jahre ausgezahlten Beiträge ergab im Jahr 2022 eine Entlastung von 
5.7  Mio. Franken beim Kanton. Aufgrund der Auswirkungen des Kriegs in der 
Ukraine erfährt die Jahresrechnung 2022 eine Mehrbelastung (Nachtrags-
kredite, weitere Ausgaben) von gesamthaft 15.4 Mio. Franken. Dieser stehen 
Beiträge des Bundes von 15.7 Mio. Franken gegenüber. Alle abschätzbaren 
Folgekosten der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine wurden somit vom 
Bund getragen, so dass für den Kanton keine Nettobelastung verbleibt (vgl. 
auch Ziff. 3.1.2).

Die Finanzkontrolle hat aufgrund ihres Prüfprogramms und im Auftrag von 
Regierung und GPK zu verschiedenen Covid-19 Massnahmen Prüfungen 
vorgenommen. Die Berichte wurden von der GPK behandelt und auftretende 
Fragen wurden mit den zuständigen Stellen geklärt. Dabei zeigte sich, dass 
die kantonale Verwaltung bei der Umsetzung der Covid-19 Massnahmen gute 
Arbeit geleistet hat und die zusätzlichen finanziellen Mittel im Wesentlichen 
korrekt eingesetzt hat. Beim grossen Bereich der Covid-19 Härtefallmassnah-
men für Unternehmungen verblieben bei einzelnen Fällen / Themen aus dem 
betreffenden Bericht der Finanzkontrolle divergierende Ansichten zwischen 
der GPK und dem DVS, welche trotz mehreren gegenseitigen Kontakten 
nicht bereinigt werden konnten. Nach Ansicht der GPK ist u. a. aufgrund der 
mangelnden Bereitschaft des DVS zu nochmaligen Abklärungen und Beurtei-
lungen nicht abschliessend ausgeschlossen, dass in zwei Einzelfälllen nicht 
eine Doppel- oder Überentschädigung resultiert hat.

Während des Jahrs 2022 beauftragte die GPK die Finanzkontrolle zudem 
mit einer Sonderprüfung zu der Vergabe externer Kommunikationsaufträge 
an eine Leistungserbringerin im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie 
und den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und dem Gastauftritt an der 
OLMA. Der daraus resultierende Bericht der Finanzkontrolle zeigt, dass in den 
geprüften Fällen Abklärungen getroffen wurden, ob die Aufgaben intern oder 
durch Einsatz von temporären Mitarbeitenden abgewickelt werden konnten, 
die vereinbarten Kostensätze angemessen erscheinen, die abgerechneten 
Leistungen kontrolliert wurden, die Auftraggeber die Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Wirksamkeit überprüft und beurteilt haben und ein Kos-
tencontrolling unter Einbezug der letztlich verantwortlichen Stellen erfolgte. 
Bei den Kommunikationskosten im Zusammenhang mit Corona und  Ukraine 
spielte der Aspekt der Dringlichkeit eine wesentliche Rolle bei der Vergabe 
der Aufträge, so dass Auftragsvergaben gestützt auf Ausnahmeartikel frei-
händig erfolgten. In der Folge gingen in mehreren Fällen die Meldung für die 
Vergabestatistik oder der bei der Anwendung von Ausnahmebestimmungen 
erforderliche Bericht vergessen, was noch nachgeholt wird. Auch kam es zu 
mündlichen Verträgen oder Vertragsanpassungen, also ohne Dokumentation 
in einem Mandatsvertrag. Für künftige Krisensituationen werden nun Muster-
verträge vorbereitet. Die GPK ist zufrieden mit dem guten Prüfungsergebnis 
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ohne grosse Mängel und die von den geprüften Stellen aufgrund der Anträge 
und Empfehlungen der Finanzkontrolle in Aussicht gestellten Massnahmen. 
Sie hat auch der Regierung ein Exemplar des Berichts der Finanzkontrolle 
zugestellt.

4.2 Internes Kontrollsystem (IKS)

Gemäss Art. 31 Abs. 3 FHG sind die Leitungen der Verwaltungseinheiten 
verantwortlich für die Einführung und den zweckmässigen Einsatz des inter-
nen Kontrollsystems in ihrem Zuständigkeitsbereich. Die Bestimmungen von 
Art. 31 Abs. 1 und 2 FHG und die sich daraus ergebenden Pflichten richten 
sich auch direkt an die Regierung als die für den Kanton verantwortliche 
Behörde. Im April 2018 hat die Regierung Kenntnis vom Abschluss der IKS-
Einführungsphase und dem Übergang in den Regelbetrieb genommen und 
die Dienststellen beauftragt, das IKS gemäss IKS-Leitfaden zu betreiben und 
weiterzuentwickeln.

Die GPK hatte die Finanzkontrolle schon mit der Ziel- und Leistungsverein-
barung (ZLV) für 2018 und 2019 beauftragt, im Rahmen ihrer ordentlichen 
Dienststellenrevisionen auch die Umsetzung des IKS zu prüfen und der GPK 
darüber einen zusammenfassenden Bericht zu unterbreiten. Seit dem Jahr 
2020 beauftragen die GPK und die Regierung die Finanzkontrolle, im Rahmen 
ihrer ordentlichen Dienstellenrevisionen die im Jahr 2018 begonnene Prüfung 
der Umsetzung des IKS fortzuführen.

Aus Anlass von fünf Jahren seit dem Start des umfassenden IKS-Projekts hat 
die FIVE, bei welcher die Fachstelle IKS angesiedelt ist, einen Bericht erstellt 
und via DFG der Regierung zur Kenntnis gebracht. Die GPK-Geschäftsleitung 
und danach die GPK-Gesamtkommission haben sich mit dem in Form eines 
Regierungsbeschlusses vorliegenden Bericht befasst. Dieser enthält viele 
formelle Inhalte und hält den Nutzen eines funktionierenden IKS fest. Weiter 
sind Gedanken für eine Schulung für die kantonale Verwaltung im Rahmen 
der kommenden Weiterbildungsangebote des Personalamts (PA) enthalten. 
Der Bericht sieht in Sachen IKS wenig Veränderungsbedarf. Aus Sicht der 
GPK ist das Thema IKS wichtig und braucht eine Einbindung in die Kultur 
einer Organisation, beim Kanton also der Departemente und Dienststellen, 
damit es gut implementiert und gelebt werden kann. Die Berichte der Finanz-
kontrolle und die Feststellungen der GPK bei den Dienststellenbesuchen 
zeigen, dass nicht alle Organisationseinheiten in Sachen IKS gleich weit sind, 
so dass keine pauschale Aussage zur Qualität der IKS-Umsetzung möglich 
ist. Entsprechend sollte das Thema IKS auch seitens der Leitung mehr Be-
achtung finden, insbesondere dort, wo in Sachen IKS noch Handlungsbedarf 
oder Verbesserungspotenzial besteht. Die GPK und die Finanzkontrolle könn-
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ten sich auch eine aktivere Interpretation der Rolle durch die IKS-Fachstelle 
vorstellen.

4.3  Rechnungsrevision und Qualitäts- und Leistungsbeurteilung 
bei der Finanzkontrolle

Auf der Grundlage von Art. 7 GFA hat die Geschäftsprüfungskommission die 
Curia AG mit der jährlichen Prüfung der Rechnung der Finanzkontrolle und 
die BDO AG mit der periodischen Beurteilung der Qualität und Leistung der 
Finanzkontrolle beauftragt. Der Prüfrhythmus für die Beurteilung der Quali-
tät und Leistung wurde von der GPK auf zwei Jahre festgelegt (nächstmals 
Herbst 2024).

Weder die Beurteilung der Qualität und Leistung der Finanzkontrolle im 
Herbst 2022 durch die BDO AG noch die Prüfung der Erfolgs- und Investi-
tionsrechnung 2022 der Finanzkontrolle durch die Curia AG gab einen Anlass 
zu Beanstandungen. Die GPK hat die Berichte zur Kenntnis genommen und 
diese auch der Regierung zugestellt.

4.4 Direkte Informationstätigkeit durch Gesamtkommission

Die Gesamtkommission hat im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit – unter Ein-
haltung von Art. 31 GRG – wiederum den Informationsaustausch zu aktuellen 
Themen mittels Gesprächen mit Vertretern der Dienststellen, der selbständi-
gen öffentlich-rechtlichen Anstalten sowie von Institutionen mit kantonaler 
Beteiligung gesucht.

Zudem haben die bereits erwähnten Zusammenkünfte mit Vertretern der RhB 
und der GKB (vgl. Ziff. 3.3.1 und 3.3.2) stattgefunden.

4.5 Mitberichte

Die GPK hat im Amtsjahr 2022 / 2023 bis zur Drucklegung dieses Berichts 
keine Mitberichte an andere Kommissionen erstattet oder in Erarbeitung. Die 
GPK wird bis August 2023 über die Erstattung eines Mitberichts im Sinne von 
Art. 21 GRG an die Kommission für Staatspolitik und Strategie (KSS) zu deren 
Bericht und Antrag betreffend Erlass übergeordneter politischer Ziele und 
Leitsätze für die Planungsperiode 2025 – 2028 des Regierungsprogramms 
und Finanzplans beraten.
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4.6 Tätigkeiten der GPK-Ausschüsse

4.6.1 GPK-Geschäftsleitung

Die GPK-Geschäftsleitung hat im vergangenen Amtsjahr 6 Sitzungen durch-
geführt.

Im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie und mit den Auswirkungen 
des Kriegs in der Ukraine ergaben sich das Jahr 2022 betreffende Nachtrags-
kredite, welche aber noch im vorherigen Amtsjahr 2021/2022 durch die GPK 
genehmigt wurden (vgl. Ziff. 3.1.3.1). Im Berichtsjahr 2022 / 2023 befasste sich 
die GPK anhand von Berichten der Finanzkontrolle weiterhin mit der Verwen-
dung der gesprochenen Mittel (vgl. Ziff. 3.2 und 4.1).

Im Februar 2023 hat die Regierung die Öffentlichkeit über das Ergebnis der 
Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ) informiert. Die ALÜ war so auf-
gesetzt worden, dass eine interne Durchführung mittels Umfrage bei den 
Dienststellen stattfand. Die von der Regierung zur Umsetzung beschlossenen 
Optimierungsmassnahmen werden durch die sachzuständigen Verwaltungs-
einheiten realisiert. Die einer näheren Prüfung zu unterziehenden Optimie-
rungsmassnahmen werden durch die sachzuständigen Verwaltungseinheiten 
hinsichtlich einer allfälligen Umsetzung bis spätestens 30. Juni 2023 geprüft. 
Bei der ALÜ und der Umsetzung der dabei aufgelisteten Massnahmen han-
delt es sich in erster Linie um eine Führungsaufgabe der Regierung. Die GPK 
hat den Stand der Arbeiten zur Kenntnis genommen.

Noch ausstehend ist das Ergebnis der periodisch vorzunehmenden Über-
prüfung der kantonalen Beteiligungen im Sinne von Art. 7 der Verordnung zur 
Umsetzung der Public Corporate Governance für den Kanton Graubünden 
(BR 710.400).

Die GPK-Geschäftsleitung hat sich vom PA-Leiter zu aktuellen (z. B. neue 
HR-Lösung) und künftigen Projekten sowie zur Organisation des PA und der 
allgemeinen Entwicklung seit Anfang 2020 informieren lassen. Die GPK hat 
anlässlich der Budgetberatung 2022 sodann die Gelegenheit genutzt, dazu 
auch vom DFG-Vorsteher Auskünfte einzuholen. Dabei wurde auch auf die 
Revision des Pensionskassengesetzes, die laufende Revision des Personal-
gesetzes und die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie hingewiesen. Die 
GPK-Geschäftsleitung wird die Entwicklung verfolgen und sich spätestens 
gegen Ende 2023 wieder über den Stand der Dinge informieren lassen. Bei 
verschiedenen Dienststellenbesuchen wurden die GPK-Ausschüsse auf die 
Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen hingewiesen (Fachkräfte- 
bzw. Arbeitskräftemangel).
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Weiter prüfte die GPK-Geschäftsleitung das Budget 2023 und die Jahres-
rechnung 2022 und nahm eine Gesamtbetrachtung vor. Dabei hat die GPK-
Geschäftsleitung die verschiedenen Anträge der Regierung und des Kantons- 
und Verwaltungsgerichts an den Grossen Rat vorgeprüft. Eine weitere Haupt-
aufgabe der GPK-Geschäftsleitung besteht jeweils auch in der Koordination 
der verschiedenen GPK-Aufgaben und der Ausschüsse.

4.6.2 DVS-Ausschuss

Der DVS-Ausschuss hat im vergangenen Amtsjahr 7 Sitzungen abgehalten, 
darunter zwei für Dienststellenbesuche. Beim Amt für Wirtschaft und Touris-
mus (AWT) liess er sich im Januar 2023 über die Organisation, das IKS, die 
Budgetierung und Ausrichtung der Beiträge informieren. Im Februar 2023 
besuchte der DVS-Ausschuss das Amt für Raumentwicklung, welches eine 
zunehmende Arbeitsbelastung erwartet und nicht nur die dafür erforder-
lichen Stellen benötigt, sondern auch die passenden Mitarbeitenden finden 
bzw. aus- und weiterbilden muss. Der sich akzentuierende Fach- oder sogar 
Arbeitskräftemangel war bei verschiedenen Dienststellenbesuchen aller 
GPK-Ausschüsse in den letzten beiden Amtsjahren ein Thema.

Wie üblich hat der DVS-Ausschuss das Budget 2023 und die Jahresrechnung 
2022 des Departements für Volkswirtschaft und Soziales (DVS) zuhanden der 
GPK vorberaten. Im Weiteren befasste sich der DVS-Ausschuss mit den das 
DVS betreffenden Berichten der Finanzkontrolle und mit dem Jahresbericht 
und der Jahresrechnung 2022 der SVA Graubünden.

Wie schon an anderer Stelle erwähnt stand dieses Amtsjahr auch im Zei-
chen des Abschlusses der Massnahmen der Regierung zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der Covid-19 Pandemie (vgl. auch separate Ausführungen in 
Ziff.  3.1.3.1 und 4.1). Die vom DVS-Ausschuss vorzuberatenden Nachtragskre-
ditgesuche bewegten sich bis zur Drucklegung dieses Berichts daher wieder 
im zuvor üblichen Rahmen.

4.6.3 DJSG-Ausschuss

Der DJSG-Ausschuss, welcher sich aufgrund der Aufgabenteilung in der 
GPK neben dem Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit (DJSG) 
auch mit den Bereichen Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung 
sowie Richterliche Behörden befasst, hat sich im vergangenen Amtsjahr zu 
6  Sitzungen zusammengefunden.
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Er hat dabei wie jedes Jahr das Budget 2023 und die Jahresrechnung 2022 
der erwähnten Bereiche zuhanden der GPK vorberaten. Weiter hat der DJSG-
Ausschuss die Jahresberichte 2022 der Gebäudeversicherung Graubünden 
(GVG) und der Kantonalen Elementarschadenkasse (ESK) sowie den Jahres-
bericht und die Jahresrechnung 2022 der Psychiatrischen Dienste Graubün-
den (PDGR) behandelt.

Ende Januar 2023 fand ein Dienststellenbesuch beim Amt für Justizvollzug 
(AJV) statt. Die Zusammenkunft fand in der Justizvollzugsanstalt Realta statt 
und konnte mit einem Besuch der Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez und einer 
Besichtigung der neuen geschlossenen Übertrittsabteilung auf dem Areal der 
Justizvollzugsanstalt Realta verbunden werden. Der Kostendeckungsgrad 
in den beiden Bündner JVA liegt gemäss den Angaben beim Dienststellen-
besuch in den Vorgaben des Ostschweizerischen Strafvollzugskonkordats. 
Bei der neuen JVA Cazis Tignez kann der in der Investitionsbotschaft in Aus-
sicht gestellte Ertrag nicht erreicht werden, da auf die forensisch-psychia-
trische Abteilung verzichtet werden musste. Dafür fällt auch der Aufwand 
etwas tiefer aus. Die ausländerrechtliche Administrativhaft kann aufgrund der 
Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht mehr länger in einer abgetrennten 
Abteilung der JVA Realta durchgeführt werden und muss an einen anderen 
Kanton ausgelagert werden.

Weiter nahm der DJSG-Ausschuss von den verschiedenen Berichten der 
Finanzkontrolle, welche das DJSG, die allgemeine Verwaltung und die Ge-
richte betreffen, Kenntnis und bearbeitete einzelne Bereiche daraus weiter. 
Vom Kommandanten der Kantonspolizei (KAPO) erhielt er unter anderem 
Informationen zur Besetzung offener Stellen und zur überarbeiteten Strategie 
der KAPO. Zudem wurden verschiedene Nachtragskreditanträge vorgeprüft.

4.6.4 EKUD-Ausschuss

Der EKUD-Ausschuss ist im vergangenen Amtsjahr zu 5 Sitzungen zusam-
mengetreten. Zu den jährlich wiederkehrenden Aufgaben gehören die Vorprü-
fung des Budgets 2023 und der Jahresrechnung 2022 des Erziehungs-, Kul-
tur- und Umweltschutzdepartements (EKUD) sowie der Jahresberichte und 
Jahresrechnungen 2022 der folgenden selbständigen öffentlich-rechtlichen 
Anstalten: Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR), Bildungszentrum 
Gesundheit und Soziales (BGS), Fachhochschule Graubünden (FHGR). Dazu 
kam der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 der GKB, der jeweils 
im Zuständigkeitsbereich jenes GPK-Ausschusses liegt, dessen Vorsitz das 
GPK-Vizepräsidium innehat.
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Anlässlich eines Dienststellenbesuchs wurde im Januar 2023 das Amt für 
Höhere Bildung (AHB) besucht. Dabei liess sich der EKUD-Ausschuss über 
die Organisation der Dienststelle und deren IKS, den Stand laufender Geset-
zesrevisionen oder die Situation im Bereich Hochschulen, Fachhochschulen 
und Höhere Fachschulen informieren. Wie in den letzten Berichten an den 
Grossen Rat bereits mitgeteilt, verfolgt der EKUD-Ausschuss weiterhin die 
Entwicklung betreffend Ausrichtung der Beiträge an die Institutionen der 
höheren Berufsbildung.

Im Weiteren nahm der Ausschuss von verschiedenen Berichten der Finanz-
kontrolle, welche das EKUD betreffen, Kenntnis. In verschiedenen Antworten 
der Regierung zu parlamentarischen Vorstössen wurde die GPK als Hemmnis 
für einen grösseren Einsatz finanzieller Mittel für Beiträge an sonderpädago-
gische Massnahmen genannt. Die GPK hat in der Vergangenheit immer wie-
der Nachtragskredite in diesem Bereich genehmigt. Ausgehend von den ihr 
vorliegenden Informationen hat sie auch den Kontakt mit dem EKUD gesucht, 
weil seitens EKUD-Ausschuss, wie in früheren Berichten der GPK dargelegt, 
die Aufwandentwicklung in diesem Bereich verfolgt wird. Seitens des EKUD 
ist dabei u. a. anhand eines externen Berichts eine Auseinandersetzung mit 
den Gründen für den steigenden Aufwand und die Prüfung möglicher Mass-
nahmen unter Berücksichtigung von Wirkungen und Wechselwirkungen in 
Aussicht gestellt worden. Von unmittelbaren Auswirkungen auf die Förderung 
und Betreuung war dabei und im Rahmen des Budgets 2023 nicht die Rede. 
Der EKUD-Ausschuss wird sich von den zuständigen Stellen weiter über 
den aktuellen Stand informieren lassen. Ein weiterer Punkt, der vom EKUD-
Ausschuss weiterverfolgt wird, ist die Ausgestaltung der Strukturen beim 
Bündner Kunstmuseum.

4.6.5 DFG/DIEM-Ausschuss

Der DFG/DIEM-Ausschuss hat sich im vergangenen Amtsjahr zu 5 Sitzungen 
getroffen. Er hat das Budget 2023 und die Jahresrechnung der beiden in 
seinem Zuständigkeitsbereich liegenden Departemente zuhanden der GPK 
vorberaten. Sowohl im Aufsichtsbereich des Departements für Finanzen und 
Gemeinden (DFG) als auch des Departements für Infrastruktur, Energie und 
Mobilität (DIEM) wurde im Februar 2023 ein Dienststellenbesuch durchgeführt. 
Bei der Pensionskasse Graubünden liess sich der DFG/DIEM-Ausschuss von 
der Geschäftsleitung unter anderem über die Organisation, die neuen Grund-
lagen, welche gemäss den Ausführungen der PKGR erste Früchte tragen, und 
künftige Vorhaben orientieren. Der Besuch beim Departementssekretariat 
DIEM beinhaltete einen Schwerpunkt zum Submissionswesen. Vom Leiter 
des Kompetenzzentrums Beschaffungswesen und Projekte erhielt der DFG/
DIEM-Ausschuss dabei auch Informationen zur Umsetzung der Anträge und 
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Empfehlungen aus PUK-Bericht und Administrativuntersuchungen im Zustän-
digkeitsbereich des DIEM. Demnach erachtet die Wettbewerbskommission 
(WEKO) das Compliance-Paket des Kantons Graubünden als mustergül-
tig. Weiter zeigte sich, dass die Kerngeschäfte immer anspruchsvoller und 
arbeitsintensiver werden, und es auch eine Herausforderung ist, juristische 
Gegebenheiten und politischen Willen zu verbinden.

Wie üblich befasste sich der DFG/DIEM-Ausschuss auch mit dem Jahresbe-
richt und der Jahresrechnung 2021/2022 der Grischelectra AG, dem Jahres-
bericht und der Jahresrechnung 2022 der PKGR und dem Geschäftsbericht 
und der Jahresrechnung 2022 der RhB. Weiter nahm er von verschiedenen 
Berichten der Finanzkontrolle, welche das DFG sowie das DIEM betreffen, 
Kenntnis. 

5  Schlusswort und Dank

Der vorliegende Bericht enthält wie gewohnt verschiedene mehr oder weniger 
kritische Hinweise der GPK zur Verwaltungsführung und zum Finanzhaushalt. 
Kaum erwähnt werden die zahlreichen Geschäfte, welche die GPK positiv 
beurteilt hat. Insgesamt konnte die GPK feststellen, dass der Finanzhaushalt 
durch die Regierung und die Verwaltung gut und zweckmässig geführt wird. 
Die von der GPK aufgeworfenen Fragen wurden von den zuständigen Stel-
len in der Regel umgehend aufgenommen und die Anliegen der GPK ernst 
genommen. Dafür möchte die GPK der Regierung und Verwaltung, den Ge-
richten sowie den selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten und anderen 
Institutionen ihren Dank und ihre Anerkennung aussprechen.

Die GPK schliesst in ihren Dank das GPK-Sekretariat für dessen wertvolle 
Unterstützung, die Finanzkontrolle als wichtige Partnerin für die Ausübung der 
Aufsichtstätigkeit der GPK sowie das Ratssekretariat mit ein.
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6  Anträge der Geschäftsprüfungskommission

      Anträge zur Jahresrechnung 2022

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Grossen Rat:

Hinweis: Der Antrag zur Erfolgskontrolle des Jahresprogramms 2022 erfolgt 
separat durch die Kommission für Staatspolitik und Strategie (KSS).

1. Den Bericht der Regierung zur Jahresrechnung 2022 zur Kenntnis zu 
nehmen.

2. Die Jahresrechnung 2022 des Kantons (inkl. Entlastungsgesuche ge-
mäss Seiten 100 und 101 des Berichts der Regierung zur Jahresrechnung 
2022), bestehend aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der Investitions-
rechnung, der Geldflussrechnung und dem Anhang zu genehmigen.

3. Die Rechnung 2022 der unselbstständigen öffentlich-rechtlichen 
Anstalt Arbeitslosenkasse Graubünden zu genehmigen.

4. Den Verpflichtungskredit von brutto 8.5  Mio. Franken (Kostenstand 
Oktober 2022) für die bauliche Veränderung und Instandsetzung des 
Milchvieh- und Aufzuchtstalls Waldau / Tignez der Justizvollzugsanstalt 
Realta in Cazis als Objektkredit zu genehmigen. Bei einer Änderung des 
Baupreisindexes verändert sich dieser Kreditbetrag entsprechend. Dieser 
Beschluss untersteht nicht dem Finanzreferendum.

5. Die Berichte des Kantons- und des Verwaltungsgerichts sowie der 
Regionalgerichte zur Jahresrechnung 2022 zur Kenntnis zu nehmen.

6. Die Rechnungen 2022 des Kantons- und des Verwaltungsgerichts 
sowie der Regionalgerichte zu genehmigen.

      Anträge zu den weiteren Geschäftsberichten

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Grossen Rat:

7. Folgende separat zugestellten «Weitere Geschäftsberichte» zur Kennt-
nis zu nehmen:

 7.1.  Die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2022 der Gebäude-
versicherung Graubünden (GVG) und der Kantonalen Elemen-
tarschadenkasse (ESK);

 7.2.  den Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht und die Jahresrech-
nung 2022 der Graubündner Kantonalbank (GKB);

 7.3.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021/2022 der Grisch-
electra AG;

 7.4.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 der Psychiatri-
schen Dienste Graubünden (PDGR);
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 7.5.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 des Bildungs-
zentrums Gesundheit und Soziales (BGS);

 7.6.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 der Fachhoch-
schule Graubünden (FHGR);

 7.7.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 der Pädagogi-
schen Hochschule Graubünden (PHGR);

 7.8.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 der Pensions-
kasse Graubünden (PKGR);

 7.9.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 der Sozialver-
sicherungsanstalt des Kantons Graubünden (SVA Graubün-
den) und

 7.10.  den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2022 der Rhäti-
schen Bahn (RhB).

      Anträge zu den pendenten und abzuschreibenden Aufträgen

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Grossen Rat:

8. Pendente und abzuschreibende Aufträge:
 a)  Von den zur Erledigung verbleibenden Aufträgen gemäss Ziff. 1 

und 2 des Berichtsanhangs Kenntnis zu nehmen;
 b) die Aufträge gemäss Ziff. 3 des Berichtsanhangs abzuschreiben.

       Anträge zum Bericht der Geschäftsprüfungskommission  
gemäss Art. 25 GGO

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Grossen Rat:

9. Den Bericht der Geschäftsprüfungskommission an den Grossen Rat 
des Kantons Graubünden über ihre Tätigkeit im Amtsjahr 2022 / 2023 
zur Kenntnis zu nehmen.

Chur, 4. Mai 2023 Für die Geschäftsprüfungskommission
 des Grossen Rats

 Der Präsident: Tino Schneider
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